
Zur Sicherstellung einer wirksamen
Ersten Hilfe hat der Unternehmer
dafür zu sorgen, dass nach einem
Arbeitsunfall Verletzten unverzüg-
lich Erste Hilfe geleistet sowie die
erforderliche ärztliche Versorgung
veranlasst wird. Diese Grundpflicht
muss in der betrieblichen Arbeits -
orga nisation berücksichtigt werden.
Der Unternehmer hat die betrieb -
lichen Prozesse und Struk turen zu
schaffen, um diesen Anforderungen
gerecht zu werden. Die Beschäftig -
ten müssen bereit sein, sich für eine
Aus- und Fortbildung zum Ersthelfer
zur Verfügung zu stellen. Dies setzt
die Bereitschaft voraus, nach einem
Unfall einem Verletzten Erste Hilfe
zu leisten, um eine Erstversorgung
sicherzustellen.

Neben der Bestellung von Ersthelfern
gehört zur Organisation der Ersten
Hilfe die Bereit stel lung von jederzeit
zugäng lichem Erste-Hilfe-Material,
geeigneten Meldeeinrichtungen,
erfor  derlichenfalls von Rettungs -
transport mitteln, z. B. für die Höhen -
rettung oder Rettung aus tiefen
Schächten. In besonderen Fällen sind
Vor sorge maßnahmen zu treffen, z. B.
Augen duschen in Bereichen bereit -
zuhalten, in denen die Gefahr von
Augen verätzun gen be steht. Auch
sollten besondere Erste-Hilfe-Maß -
nahmen, z. B. bei Unfällen durch
elektrischen Strom, an den relevan-
ten Arbeits plätzen durch Aus hänge,
wie Plakate, Informations schriften,
bekannt gemacht werden.

Ersthelfer sind von einer von den
Berufsgenossenschaften ermächtigten
Stelle auszubilden und in zweijähri-
gem Ab stand mit einem Erste-Hilfe-
Training fortzubilden. Ermächtig te
Stellen sind neben den Hilfsorgani -
sationen auch andere Anbieter, z. B.
Rettungsschulen, Feuerwehren, Groß -
unternehmen. Aktu elle Listen von
ermächtigten Stellen sind im Internet
unter www.BG-QSEH.de zu finden. 

Nähere Einzelheiten zur Organisa tion
der Ersten Hilfe, zu den notwendigen
Sach- und Hilfsmitteln sowie zur An-
zahl der zu bestellenden Ersthelfer
sind in den §§ 24 bis 26 UVV »Grund-
sätze der Prävention« (BGV A 1) fest-
gelegt. Einen besonderen betrieb-

 lichen Stellen wert hat die Zahl der
aus- und fortzubildenden Ersthelfer.

Anzahl der Ersthelfer
Zur Anzahl der zu bestellenden Erst -
helfer ist in § 26 BGV A 1 festgelegt:

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass für Erste-Hilfe-Leistung Erst helfer
mindestens in folgender Zahl zur
Verfügung stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden
Versicherten ein Ersthelfer,

2.bei mehr als 20 anwesenden
Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handels-

betrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %.

Von der Zahl der Ersthelfer nach
Nummer 2 kann im Einvernehmen mit
der Berufsgenossenschaft unter Be -
rücksichtigung der Organisation des
betrieblichen Rettungswesens und der
Gefährdung abgewichen werden.

Diese grundsätzliche Forderung rich-
tet sich an alle Unternehmen, die in
Deutschland Arbeitnehmer beschäf -
tigen. Die Erste Hilfe muss gemäß 
diesen Vorgaben für alle Branchen
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Organisation 
der Ersten Hilfe: 
Betriebliche Umsetzung
in Verkehrsunternehmen

Für alle Arbeitsbereiche im Unternehmen muss
eine schnelle Erste Hilfe organisiert werden,
auch in Kantinen.



Ge fähr dungs  beurteilung eröffnet die
Mög lich keit, von der grundsätzlichen
Forderung hinsichtlich der Anzahl der
nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 BGV A 1 zu
bestellenden Ersthelfer gefährdungs-
orientiert abzuweichen.

In Abschnitt 4.8.1 BGR A 1 wird auf
die Bedingungen eingegangen, die 
ein Abweichen von der festgelegten
Anzahl zulassen. Neben besonderen
Maßnahmen beim betrieblichen
Rettungswesen ist ein geringes Ge -
fährdungspotential Voraussetzung für
eine Herabsetzung der Anzahl von
Ersthelfern. Dagegen können beson-
ders gefährliche Arbeiten eine An -
hebung der Ersthelferzahlen erfor-
dern. Grundsätzlich ist für eine
Abweichung von § 26 Abs. 1 Nr. 2
BGV A 1 keine förmliche Ausnahme -
genehmigung nach  § 14 Abs. 1 BGV
A 1 erforderlich. Es muss lediglich
das Einverneh men mit der Berufs -
genossenschaft  hergestellt werden.

Bestellung von Ersthelfern 
in Verkehrsunternehmen
Für die Beschäftigten in den Mit glieds  -
unternehmen liegen durchaus unter-
schiedliche Betriebs- und Arbeits -
bedin gungen vor, die spezifische
Gefähr dun gen zur Folge haben: Es
ist beispielsweise ein Unterschied, ob
eine Arbeitsgruppe mit zwei bis drei
Perso nen von erhöhten Arbeits plät -
zen aus an einer Fahrleitung unter

Spannung innerhalb des Stadt gebie -
tes arbeitet, oder ob ein Eisen bahn -
fahrzeugführer im Perso nenver kehr
zusammen mit einem Zugbeglei ter
durch ländliches Gebiet fährt. Auch
die Tätigkeiten von Lokrangier führern,
die allein im Gleis feld mit ihrer
Rangiereinheit unterwegs sind, sind
anders zu bewerten als die der
Busfahrer, die ihren Linienbus durch
den innerstädtischen Verkehr lenken.

Für die Beschäftigten muss unter
Berücksichtigung der unterschied-
lichen Tätigkeiten und Arbeitsbe din -
gungen die Erste Hilfe so organisiert
werden, dass diese unverzüglich
wirksam werden kann: Im juristischen
Sprach gebrauch bedeutet unverzüg-
lich »ohne schuldhafte Verzögerung«. 
Für Lokrangierführer wurden diese
Angaben in Abschnitt 3.3 der 
BGR 122 »Betrieb von Funkfern-
steuerun gen bei Eisenbahnen« mit
»spätestens nach einer Stunde« 
interpretiert.

Die pauschale Forderung, 5 % bzw.
10 % der Beschäftigten als Erst -
helfer zu bestellen, kann nicht ohne
Be trachtung der konkreten betrieb -
lichen Situation herangezogen wer-
den. Die betriebliche Situation muss
unter Berücksich tigung der tatsäch -
lichen Gefähr dun gen bewertet 
werden, um über die erforderliche
Anzahl der zu bestellenden Ersthelfer
zu entscheiden. 
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und Betriebsgrößen folgendermaßen
organisiert werden: 

� Bei 2 bis 20 Beschäftigten
Bei 2 bis 20 anwesenden  Beschäf tig -
ten muss ein Erst helfer nach § 26
Abs. 1 Nr. 1 BGV A 1 bestellt werden.
In der zur BGV A 1 gehörigen berufs-
genossenschaft lichen Regel »Grund -
sätze der Präven tion« (BGR A 1) wird
in Abschnitt 4.8 die Umsetzung der
Vorschrift näher er läu tert. Hierzu
wird festgestellt, dass auch unter Be -
rücksichtigung der betrieblichen Rand -
bedingungen, z. B. Urlaub, Schicht -
dienst oder Krank heit, immer ein Erst -
helfer zur Verfügung stehen soll. Dies
hat zur Folge, dass in Ab hän gigkeit
von betrieblichen Gege ben heiten die
Anzahl an Erst helfern ausgebildet
sein muss, die eine sofortige Erste
Hilfe durchgängig sicherstellen kann. 

Bei der Organisation der Ersten Hilfe
ist zu berücksichtigen, dass nicht alle
Erst helfer zwingend aus dem eigenen
Unternehmen kommen müssen. Auf
der Grundlage entsprechender Ver -
einbarungen kann auch auf Ersthelfer
aus anderen Unternehmen, die an
der selben Stelle oder ortsnah tätig
sind, zurückgegriffen werden.

� Bei mehr als 20 Beschäftigten
Bei Unternehmen mit mehr als 20
Beschäftigten haben die tatsächlich
bei der Arbeit vorhandenen Gefähr -
dungen wesentlichen Einfluss auf die
betrieblichen Regelungen zur Erfül -
lung der Anforderungen. Die vom
Unter nehmer durchzuführende 
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Bei erhöhter Gefährdung, z. B. durch elektrischen Strom, kann eine erhöhte Anzahl von 
Erst helfern erforderlich sein.

Hinweise darauf, was in einem Notfall zu tun ist,
sollen an geeigneter Stelle ausgehängt werden.



Folgende Hinweise sollen dabei Hilfe -
stellung geben:

� Betriebshöfe und Werkstätten sind
räumlich begrenzte Arbeitsstätten
mit stationären Arbeitsplätzen. Die
An zahl der Ersthelfer kann hier 5 %
bzw. 10 % der Versicherten betra-
gen. Auf Betriebshöfen ist es nicht
erforderlich, dass jede Arbeits grup pe
einen eigenen Ersthelfer hat. Über
die vorhandenen Kom mu ni kations -
möglichkeiten und entspre chende
organisatorische Fest legun gen
können Ersthelfer auch be reichs-
übergrei fend eingesetzt werden. 

� Bei Gruppen mit 2 bis 20 Be schäf  -
tigten, z. B. an wechselnden Arbeits-
plätzen, ist besonders zu be ach -
ten, dass diese häufig nicht auf
Ersthelfer aus anderen Berei chen
zurückgreifen können. Zur Einschät -
zung der Situa tion kommt der
Gefähr dungs beurtei lung eine
besondere Bedeutung zu, um die
Erste Hilfe wirksam zu organisieren.
Grundsätz lich gilt auch hier, dass
ein Ersthelfer verfügbar sein muss. 

� Arbeitsgruppen für die Instand hal -
tung der Infrastruktur, z. B. Fahr -
leitungs- und Unterwerksmonteure,
Gleisbau arbeiter, Signaltechniker,
Halte stellen  reiniger, sind gesondert
zu betrachten. Diese Beschäftigten
sind in unterschied lichen Gruppen -
stärken im gesamten Liniennetz
des Verkehrs unternehmens unter-
wegs. Häufig sind sie einer er höh -
ten Gefährdung durch den Bahn -
betrieb bzw. durch Arbeiten an
elektrischen Anlagen ausgesetzt.

Um hier die Erste Hilfe sicherzu-
stellen, kann aufgrund der Örtlich-
keiten oder der Arbeitsbedin gun -
gen eine höhere An zahl ausgebil-
deter Ersthelfer notwendig sein.
Beispielsweise sind Beschäftigte
bei der Instandhaltung elektrischer
Energie anlagen und bei Fahrlei -
tungs  arbeiten in aufgabenspezi-
fisch zusammengesetzten Klein -
gruppen von 2 bis 5 Personen
tätig. Da Unfälle durch elektri-
schen Strom ein höheres Risiko
hinsichtlich eines Herzstillstandes
aufweisen und Ersthelfer aus
ande ren Bereichen hier nicht ver-
fügbar sind, kann es notwendig
sein, in diesen speziellen Fällen
deutlich mehr Beschäftigte als Erst -
helfer auszubilden, als in der 
BGV A 1 gefordert. 

Besondere Regelungen für
Beschäftig te im Fahrdienst
Straßenbahnfahrer müssen gemäß
BOStrab in Sofortmaßnahmen am
Unfallort unterwiesen sein, Busfahrer
nach FeV an einer Ausbildung in
Erster Hilfe teilgenommen haben.
Diese Vorgaben aus dem Verkehrs -
recht sind strikt zu trennen von der
Ersthelfer-Ausbildung nach dem
Arbeitsschutzrecht.

Für die Organisation des betriebli-
chen Rettungswesens im Fahrdienst
bzw. Eisenbahnbetriebsdienst ist das
besondere Merkmal Einzelarbeits -
platz zu beachten. Linienbus- und
Straßen bahn fahrer, aber auch Eisen -
bahn fahrzeugführer befinden sich
üblicherweise allein im Fahrzeug,

wenn sie ihren Dienst versehen.
Fahrausweis prüfer, Verkehrsmeister
oder andere Kollegen sind zwar auch
gelegentlich anwesend, meistens
jedoch nur kurzzeitig. Das Ziel der
betrieblichen Ersten Hilfe ist es, dass
ein Beschäf tig ter seiner Kollegin oder
seinem Kollegen im Falle eines Un fal -
les Erste Hilfe leisten kann. Im Fahr -
dienst ist dies nicht immer möglich.

Hier sind andere Faktoren zu berück-
sichtigen: Die Fahr zeugführer haben
die Möglichkeit, mit der Leitstelle
Kontakt aufzunehmen und Hilfe
anzufordern. Die Kommuni ka tions-
wege über die Leitstelle sind jeder
Fahrerin und jedem Fahrer vertraut
und in den Abläufen eingespielt.
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass
im Fahr zeug andere Personen oder
an Endhaltestellen Kolle gen erreich-
bar sind, so dass von dritter Seite
ebenfalls schnell Erste Hilfe organi-
siert werden kann.

Im Fahrdienst des ÖPNV ist es des-
halb sinnvoll, nur Beschäftigte zu
Ersthelfern auszubilden, die übergrei-
fend im Streckennetz des Verkehrs -
unterneh mens tätig werden. Dies sind
insbesondere Fahr- und Verkehrs meis -
ter, die im Notfall jeweils als erste
von der Leitstelle alarmiert werden.

Beschäftigte, die im Busbereich tätig
und im Besitz der entsprechenden
Fahrerlaubnis sind, müssen auf der
Grundlage von § 19 Abs.2 Fahrerlaub -
nis-Verordnung (FeV) an einer Ausbil -
dung in Erster Hilfe teilgenommen
haben. Eine regelmäßige Fortbildung
ist hier allerdings nicht vorgesehen.
Die Forde rung, diese Verkehrs vor -
schrift zu erfüllen, ist allein Sache des
Unter nehmers bzw. des Fahrperso -
nals. Diese haben hierfür die Kosten
zu tragen. Das Anliegen vieler Ver -
kehrs unternehmen, das Fahrpersonal
hinsichtlich Erste-Hilfe-Leistungen für
Fahrgäste zu qualifizieren, ist eine
betriebsinterne Ange-legen  heit. Von
der BG BAHNEN können nur Kosten
für die Aus- und Fortbildung von
Ersthelfern übernommen werden,
wenn diese Erste-Hilfe-Leistungen
innerbetrieblich sicherstellen sollen.

Wenn im Fahr- oder Betriebsdienst
Arbeitsgruppen tätig werden, z. B.
Zugführer mit weiteren Servicekräf -
ten, ist die Regelung für Kleingrup -
pen anzuwenden, d. h. ein Mitglied
der Gruppe soll ausgebildeter
Ersthelfer sein. Wenn zur Gewähr -
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Auch für Beschäftigte an Einzelarbeitsplätzen muss eine wirksame Erste Hilfe sichergestellt sein.



leistung der Ersten Hilfe nicht auf
andere Struk turen zurückgegriffen
werden kann, ist durch eine ent-
sprechende Orga nisa tion sicher-
zustellen, dass in jeder Gruppe ein
Ersthelfer vorhanden ist.

Besonderheiten bei Vereinen
Hinsichtlich ihrer Aufbauorganisation
stellen Vereine eine Besonderheit in 
der Mitgliederstruktur der BG BAHNEN
dar. In Vereinen organisiert sind bei-
spielsweise Museumsbahnen, Ski lift -
betriebe. Bei diesen gibt es eine
große Anzahl von Vereinsmitgliedern,
die ehrenamtlich und saisonal in Teil -
zeit tätig sind. 

Wegen der Anzahl der Vereins mit glie -
der, die als Ersthelfer aus- und fortge-
bildet werden müssen, ist davon aus-
zugehen, dass sich die Forderungen
der BGV A 1 auf die Zahl der übli cher -
weise gleichzeitig tätigen Mitglie der
bezieht. Im Regel fall ist dann nur ein
Ersthelfer während des Betriebes er -
forderlich. Um die Erste Hilfe zu orga-
nisieren, sollten deshalb insbesondere
solche Personen als Ersthelfer ausge-
bildet werden, die über einen länge-
ren Zeitraum, häufig und regelmäßig
im Einsatz sind.

In Einzelfällen gibt es in Vereinen
eine hohe Mitglie der fluktuation bzw.

einen hohen
Anteil von Teil -
zeitbe schäftig -
ten, z. B. Schü -
ler, Studenten.
Insofern ist
 es aus Sicht der
BG BAHNEN als
Leistungs träger
nicht vertretbar,
eine große
Anzahl von Mit -
gliedern zu
Erst helfern aus-
bilden zu las-
sen, wenn diese
nach kurzer Zeit
den Verein wie-
der verlassen.
Hier müssen im
Einzel fall ge-
meinsam Lösun -
gen  entwickelt 
werden. 

Zusammenfassung
Die Bestellung von Ersthelfern in den
Mitgliedsunternehmen der BG BAHNEN
sollte unter Berücksichtigung folgen-
der Aspekte erfolgen:

� Die Aus- und Fortbildung von Erst -
helfern nach dem Arbeitsschutz -
recht (BGV A 1) wird strikt von der
Unter  wei sung in lebensrettenden
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Ab zwei anwesenden Beschäftigten muss mindestens ein Ersthelfer zur Verfügung stehen. Bei
mehr als 20 Anwesenden beträgt die Mindestanzahl im Fahrdienst und Verwaltungs bereich
5 % und in sonstigen Bereichen, wie Werkstatt, Gleisbau, 10 %. Davon kann gefährdungs-
bezogen im Einvernehmen mit der Berufsgenossen schaft abgewichen werden. 

Erste-Hilfe-Material muss regelmäßig geprüft und ergänzt werden.

Sofort maß nah men nach dem
Verkehrs recht (z. B. FeV, BOStrab)
getrennt.

� Im Fahrdienst werden insbesondere
Funkwagenfahrer, Aufsicht füh ren de,
Fahr- und Verkehrsmeister als
Erst helfer gemäß § 26 BGV A 1
ausge bildet.

� Führen Beschäftigte in Klein grup -
pen Arbeiten außerhalb des
Betriebs geländes durch, wird
organisatorisch sichergestellt, dass
bei einer Gruppen  stärke zwischen
2 und 20 mindestens ein Erst -
helfer verfügbar ist. Dabei kann
auch auf Ersthelfer aus anderen
Bereichen zurückge griffen werden.

� In Betrieben oder Betriebsstätten
sowie bei Arbeitsgruppen mit
mehr als 20 anwesenden Beschäf -
tigten müssen mindestens 5 %
(Verwal tungs- und Handels betrie -
be, Fahr dienst) bzw. 10 % (sonsti-
ge Betriebe) als Ersthelfer ausge-
bildet sein. Eine Abweichung von
diesen Schwellen werten ist nur in
Einzel fällen und im Einvernehmen
mit der Berufsgenos sen  schaf t mög -
lich. Hierbei wird als Kriterium die
Qua lität des betrieblichen Ret tungs -
wesens sowie das  spezi fische
Gefähr dungspotential auf Basis
einer Ge fährdungs beurtei lung
herangezogen. 
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